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1. Anstehende Änderungen zum 21.05.2026
durch die Verordnung (EU) 2024/1157 - Auszug 

 Grundsätzliches Exportverbot bei Beseitigung (Art. 11)

 Vorläufige Verwertung und Beseitigung (Art. 15)

 Aufhebungs- und Übergangsfristen (Art. 85)

 Elektr. Übermittlung / Austausch von Informationen (Art. 27) 

 Anhang VII bis zum 31.12.2026

2. Anforderungen an die Interoperabilität zwischen dem zentralen 
System und anderen Systemen oder anderer Software
(DurchführungsVO (EU) 2025/1290)

3. Zuständigkeiten in Niedersachsen

4. Registrierung von Nutzern, Betreibern und Standorten

Agenda



Bedingungen für Verbringungen von zur Beseitigung bestimmten 
Abfällen (Art. 11)

(1) Wird eine Notifizierung einer zur Beseitigung bestimmten Verbringung 
… eingereicht, so erteilen die zuständigen Behörden … ihre Zustimmung 
… nicht, es sei denn, alle folgenden Bedingungen sind erfüllt:

a) Der Notifizierende weist nach, dass
i)  Verwertung 

nicht technisch machbar /
wirtschaftlich tragfähig

ii)  Beseitigung 
in dem Staat, in dem sie anfallen, 
nicht technisch machbar / 
wirtschaftlich tragfähig

iii)  …
…

(2) Abweichend … in einer so geringen Menge pro Jahr erzeugt werden,
dass die Bereitstellung neuer spezialisierter Beseitigungsanlagen in 
diesem Mitgliedstaat nicht wirtschaftlich tragfähig wäre.

31. Wesentliche Änderungen VO (EU) 2024/1157

Durchführungsrechtsakt
der Kommission 

bis zum 21. Mai 2027 zur 
Festlegung von Kriterien:

- technische Machbarkeit

- wirtschaftl. Tragfähigkeit
(Artikel 11 Abs. 5)



Zusätzliche Bestimmungen zur vorläufigen Verwertung und vorläufigen 
Beseitigung (Artikel 15)

 Artikel 3 Begriffsbestimmungen

2. „vorläufige Beseitigung“: D8, D9, D13, D14 oder D15

3. „vorläufige Verwertung“: R12 oder R13

D 8 Biologische Behandlung, die nicht an anderer Stelle in diesem Anhang beschrieben ist und
durch die Endverbindungen oder Gemische entstehen, die mit einem der unter D1 bis D12
aufgeführten Verfahren entsorgt werden.

D 9 Chemisch-physikalische Behandlung, die nicht an anderer Stelle in diesem Anhang beschrieben
ist und durch die Endverbindungen oder Gemische entstehen, die mit einem der unter D1 bis
D12 aufgeführten Verfahren entsorgt werden (z. B. Verdampfen, Trocknen, Kalzinieren usw.).

41. Wesentliche Änderungen VO (EU) 2024/1157



Zusätzliche Bestimmungen zur vorläufigen Verwertung und vorläufigen 
Beseitigung (Artikel 15)

Abs. 6: Ermächtigungsgrundlage für delegierten Rechtsakt der Kommission 
zur Festlegung von Informationen für eine Bescheinigung für ein 
nachfolgendes vorläufiges oder nicht vorläufiges Verwertungs- oder
Beseitigungsverfahren

Delegierte Verordnung (EU) 2024/2571der Kommission vom 19.07.2024

Anhang I:
Bescheinigung

Anhang II: 
Anweisungen für 
das Ausfüllen

51. Wesentliche Änderungen VO (EU) 2024/1157



Aufhebung und Übergangsbestimmungen (Artikel 85, Abs. 1 und 2)

Aufhebung der VO (EG) 1013/2006 mit Wirkung zum 20. Mai 2024
Bestimmungen VO (EG) 1013/2006 gelten weiterhin bis zum 21. Mai 2026

ab 21.05.2026: elektronische Führung und Übermittlung von
- Notifizierungsunterlagen
- Anhang-VII-Formularen

61. Wesentliche Änderungen VO (EU) 2024/1157

Erklärung der Kommission:

Behörden der Mitgliedstaaten können bis Ende 2026 weiterhin 
die Führung von Anhang VII - Formularen in Papierform 

akzeptieren. 

Expert-Working-Group-Meeting am 27. März 2026

ACHTUNG! Vorherige Registrierung erforderlich (DIWASS)



71. Wesentliche Änderungen VO (EU) 2024/1157

Aktuelle Informationen des BMUKN und der Länder (28.04.2026):

Verbringung von Abfällen gemäß Artikel 4 Absatz 4 und 5 
(allgemeine Informationspflichten nach Artikel 18) 

für den Zeitraum vom 21.05.2026 bis einschließlich 31.12.2026

Für Verbringungen ist weiterhin die Papierform des Anhang VII-
Dokumentes und der weiteren erforderlichen Unterlagen unter 
Berücksichtigung folgenden Punkte möglich:

 keine generellen oder einzelfallbezogenen Ausnahmen durch 
zuständige Behörden 

 von Sanktionen wird abgesehen, sofern Dokumente in Papierform 
geführt werden

 Verwendung des neuen Anhang VII-Formulars (VO (EU) 2024/1157)

 Übersendung an zuständige Behörden ist nicht erforderlich

 Aufbewahrung gemäß Artikel 20 VO (EU) 2024/1157: 5 Jahre

 grundsätzlicher Verpflichtung zur elektronischen Dokumentenführung 
ist schnellstmöglich nachzukommen

 Aufforderung zur unverzüglichen Registrierung in DIWASS



Aufhebung und Übergangsbestimmungen (Artikel 85)

 Art. 85 Abs. 3
Für notifizierungspflichtige Verbringungen, für die die zuständige 
Behörde am Bestimmungsort vor dem 21. Mai 2026 ihre Bestätigung 
(ordnungsgemäße Ausführung) übermittelt hat, gilt weiterhin die 
VO (EG) 1013/2006.

 Art. 85 Abs. 5 und 6
Verwertung oder Beseitigung von Abfällen in einer Verbringung muss
- bei Zustimmung gemäß Art. 9 VO (EG) 1013/2006 ein Jahr und
- bei Zustimmung gemäß Art. 14 Abs. 2 VO (EG) 1013/2006  

(Vorabzustimmung) drei Jahre 
nach dem 21. Mai 2026 abgeschlossen sein.

 Art. 85 Abs. 7
Vorabzustimmungen verlieren spätestens fünf Jahre nach dem 
20. Mai 2024 ihre Gültigkeit.

81. Wesentliche Änderungen VO (EU) 2024/1157



Elektronische Übermittlung und elektronischer Austausch von 
Informationen und Dokumenten (Art. 27 Abs. 3 VO (EU) 2024/1157)

Kommission betreibt ein zentrales System und stellt einen Knotenpunkt
für den Austausch in Echtzeit zwischen den verfügbaren Systemen oder 
der verfügbaren Software bereit.

Zentrales System umfasst auch eine Website (GUI) für die Erstellung und 
Verarbeitung von Informationen und Dokumenten für Verbringungen, die 
auch

 von den zuständigen Behörden 

 den an Kontrollen beteiligten Behörden

 den Wirtschaftsteilnehmern

genutzt werden kann.

91. Wesentliche Änderungen VO (EU) 2024/1157



Elektronische Übermittlung und elektronischer Austausch von 
Informationen und Dokumenten (Art. 27 Abs. 5 VO (EU) 2024/1157)

Kommission erlässt Durchführungsrechtsakt bis zum 21. Mai 2025

- erforderliche Anforderungen an die Interoperabilität

- sonstige technische und organisatorische Anforderungen

 Durchführungsverordnung (EU) 2025/1290 der Kommission vom 
2. Juli 2025 mit Durchführungsbestimmungen zur VO (EU) 2024/1157

Anhang I: Erklärung über den Zugang zum zentralen System

Anhang II: Protokoll für den Austausch von Daten

Anhang III: Von den Systemen … auszuführende Vorgänge

102. Anforderungen an die Interoperabilität
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Quelle: https://gadsys.atlassian.net/wiki/external/YzdiMmRiYjAwZjNmNGNiNmE2Y2Y2ZjgxYTEwYTA5MDQ#Standortregistrierung

2. Anforderungen an die Interoperabilität
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Zuständigkeiten und Zugang zum zentralen System

• Deutschland: 
 33 zuständige Behörden: DIWASS-Zugang über lokales System (API)

und über GUI
 Wirtschaftsteilnehmer: GUI oder kommerzielle Software direkt mit 

DIWASS-Zugang

• Österreich
 1 zuständige Behörde (BMLUK): DIWASS-Zugang über lokales System
 Wirtschaftsteilnehmer: DIWASS-Zugang über lokales System oder 

mit kommerzieller Software über lokales System 

• Niederlande
 1 zuständige Behörde (ILT): DIWASS-Zugang über GUI
 Wirtschaftsteilnehmer: DIWASS-Zugang über GUI oder mit

kommerzieller Software und direktem DIWASS-Zugang 

2. Anforderungen an die Interoperabilität



133. Zuständigkeiten in Niedersachsen

Art. 7 Abs. 1 Art. 5 Abs. 3

Zust. Behörde an Kontrollen
Durchfuhr Registrierung beteiligte Beh.

NGS LWK UBA NGS LWK
DE14 DE47 DE05 DE14 DE47

NGS LWK UBA NGS LWK
DE14 DE47 DE05 DE14 DE47

*Verordnung (EU) 2024/1157 NGS LWK GAA HI diverse
DE14 DE47 DE50

Vorabzustimmungen (Art. 14 Abs. 8 und 10*)

Durchführungsverordnung (EU) 2025/1290
Art. 4  Abs. 3 (Anhang I)

Zuständige Behörde
Versandort Bestimmungsort

Notifizierung (Art. 4 Abs. 1-3*)
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Allgemeine Informationspflichten (Art. 4 Abs. 4 - 5*)

Zuständige und an Kontrollen beteiligte Behörden



Durchführungsverordnung (EU) 2025/1290 der Kommission vom 2. Juli 2025
Anhang I: Erklärung über den Zugang zum zentralen System

Nach den von der NGS und der Landwirtschaftskammer als lokale 
Behörden abgegebenen Erklärungen gemäß Artikel 4 Abs. 1 haben 
Nutzer, die Betreiber in Niedersachsen vertreten, die Möglichkeit, 
direkt über 

 die grafische Benutzerschnittstelle (GUI) oder über 

 eine Software (Anwendungsprogrammierschnittstelle – API) 

auf das zentrale System der Kommission zuzugreifen.

143. Zuständigkeiten in Niedersachsen

Wirtschaftsteilnehmer



174. Registrierung Nutzer, Betreiber, Standorte
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Vielen dank für Ihre Aufmerksamkeit!


